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MERKBLATT: QR-GEBÜHREN IN 2026 FÜR BILDUNGSEINRICHTUNGEN 
Stand: 01.01.2026 

 

Einrichtungsträger, die Mitglied von Montessori Deutschland sind, können für eine Bildungseinrichtung 
(Kita und/oder Schule) die QR-Anerkennung beantragen, entweder für die Einrichtung als Ganzes oder 
sukzessive in selbstgewählten Schritten für deren Bildungsstufen: 

 Bildungsstufen 

Kita 
0-3 

3-6 

Schule 

Grundschule 

Sekundarstufe I 

Sekundarstufe II 

 

Das QR-Anerkennungsverfahren durchläuft pro Antrag folgende Schritte: 

Schritt Beschreibung 

Antragstellung Die Bildungseinrichtung beantragt die QR-Anerkennung als Ganzes oder für 
spezifizierte Bereiche (, d.h. die anzuerkennenden Bildungsstufen der Kita 
und/oder der Schule) unter Einreichung vorgegebener Unterlagen. 

Mit der Antragstellung geht der Träger der Bildungseinrichtung einen QR-
Anerkennungsvertrag ein, in dem bereits die vertraglichen Auswirkungen der 
QR-Anerkennung dargelegt sind. 

Nach Einreichung aller notwendigen Unterlagen prüft Montessori Deutschland 
den Antrag. 

Anerkennung Bei erfolgreicher QR-Anerkennung erhält der Einrichtungsträger im Rahmen des 
QR-Anerkennungsvertrags eine dreijährige Lizenz zur Nutzung der „Qualitäts-
marke Montessori Deutschland“ für die benannten Bildungsstufen. 

 

GEBÜHREN (2026) 
Für 2026 gelten die untenstehenden Gebühren. Vor der QR-Anerkennung fallen je nach Umfang des 
Antrags folgende pauschale Gebühren an: 

Schritt Kita Schule Kita + Schule 

Antragstellung* 57,41 € 229,65 € 287,06€ 

* Bei Wiederanerkennungsverfahren entfällt die Antragsgebühr. 

 

Bei der QR-Anerkennung fällt – abhängig von der Einrichtungsgröße und einmalig für die Laufzeit der  
QR-Anerkennung – folgende Anerkennungsgebühr an: 

 Anerkennungsgebühr Deckelung 

Kita 1,72 € / Kita-Kind 80 Kita-Kinder 
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 Anerkennungsgebühr Deckelung 

Schule 5,74 € /Schüler:in 400 Schüler:innen 

Die Deckelung bezieht sich auf die Anzahl der Kita-Kinder bzw. Schüler:innen der QR-anerkannten 
Bildungsstufen innerhalb der Einrichtung insgesamt, also nicht pro Antrag. 

 

KAUFMÄNNISCHES 
Die Erhebung von QR-Gebühren ist in der Geschäfts- und Gebührenordnung (G+GO) von Montessori 
Deutschland geregelt (siehe Webseite: Über uns > Verbandsdokumente). Im Falle von Widersprüchen 
zwischen diesem Merkblatt und der G+GO gilt letztere. 

Die Kita-Kinder- bzw. Schüler:innenzahlen entsprechen den Angaben, die für die aktuelle Beitrags-
rechnung zum Zeitpunkt der QR-Anerkennung angesetzt wurden.  

Alle QR-Gebühren gemäß GGO werden in der zum jeweiligen Fälligkeitstag geltenden Höhe erhoben. 

Die QR-Gebühren sind umsatzsteuerpflichtig. Die angegebenen Gebühren enthalten die Umsatzsteuer. 

Die QR-Gebühren werden mit der für Mitgliedsbeiträge erteilten Lastschrift eingezogen, sofern erteilt. 

 

INFLATIONSANPASSUNG 
Bei den QR-Gebühren wurde auf die jährliche Erhöhung gemäß Verbraucherpreisindex für 2025 verzichtet, 
da für 2025 eine 30 %ige Erhöhung aller beitragsrelevanten Faktoren, die auch die Inflationsanpassung 
abdeckt, erfolgt. 
 
Die Regelung der QR-Gebühren im Rahmen des QR-Anerkennungsverfahrens ist gültig ab 1. Januar 
2026.Für 2026 erfolgt die Anpassung gemäß Verbraucherindex i.H.v. 2,3% zum 01.01.2026. 
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